 DIE NATURSCHUTZGEBIETE DER WALLONISCHEN REGION AUF DEM GEBIETE DES FORSTAMTES ST.VITH IM MAAS-EINZUGSGEBIET

Der Höhenrücken ,der das Forstamt St.Vith in Richtung SW-ONO über den Meisenberg (583 m), Oberst-Crombach (550 m ), Rodterbuchen (565 m), Tommberg (578 m) und Hünningerheide (533 m) durchschneidet, bildet die Wasserscheide zwischen dem Einzugsgebiet der Maas im Norden und des Rheins im Süden.

Das INTERREG-Projekt AMICE, mit dem wir uns heute hier befassen, betrifft also nur einen Teil des Forstamtes und zwar das Flußbecken der Amel.

In diesem Bereich bestehen drei Naturschutzgebiete, die die Wallonische Region durch Ankäufe von Privatgrundstücken begründet hat.

1. Das NSG Emmelstal
Auf dem Gebiet der Gemeinde Amel gelegen weist es eine Gesamtfläche von 38 ha auf und setzt sich aus 76 Katasterparzellen zusammen. Die Höhenlage variiert von 460 bis 485 m und geologisch gesehen gehört das Gebiet zur Mittleren Siegener Schicht (Eodevon) In dem kaum eingeschnittenen, offnen Wiesental existieren nicht weniger als 13 verschiedene Bodentypen. Hauptsächlich staunasse (Ghx) und stark staunasse (Gix) steinhaltige Lehmböden sowie Moorböden (V).

Die Wiesen sind vom Ende des 19. Jahrhunderts bis Anfang der 50er Jahre geflüxt und teils bis zur Unterschutzstellung in 1999 gemäht worden. Diese traditionell extensive Bewirtschaftung sicherte den Erhalt artenreicher Lebensgemeinschaften.

Durch Bewirtschaftungsverträge werden jährlich etwa 14 ha zwischen dem 15.07 und dem 31.08 gemäht und zirka 7 ha extensiv beweidet. Die Beweidungsperiode ist vom 01.07. bis zum 31.10 begrenzt. Diese Form der Bewirtschaftung soll zu einer kontinuierlichen Aushagerung der unter Schutz gestellten Flächen führen.

Das Landschaftsbild des NSG besteht aus vielen verschiedenen Pflanzengesellschaften, die mosaikartig angeordnet einen bunten, je nach Jahreszeit farblich variierenden Pflanzenteppich bilden bestehend aus Niedermooren, Quellfluren, Röhrichten, Hochstaudenfluren, Naß- und Feuchtwiesen sowie Mager- und Mähwiesen.
2.
Das NSG Holzbachtal
Der Holzbach, dessen Quelle in einer Höhe von 530 m entspringt, hat eine Länge von 4 km, bevor er in den Rechterbach mündet.

Das NSG ist ein etwa 8 ha großes Niedermoor bestehend aus 37 Katasterparzellen auf dem Gebiet der Gemeinde St.Vith. Torfabbau zu Heizzwecken hat durch die Bewohner der umliegenden Dörfer bis zum Ende der 20er Jahre stattgefunden.

Die charakteristischen Pflanzengemeinschaften dieses Moorgebietes sind vor allem die Beinbrech- Niedermoor – Gesellschaften und verschiedene Torfmoos – Gesellschaften sowie Bruchwälder mit Sand- und Moorbirken und Erlen.

Pflegemaßnahmen sind die Entnahme der Fichtensämlinge im NSG sowie die Begünstigung der verbleibenden Wacholderexemplare.

3. Das NSG Rechtervenn

Es handelt sich hier um ein weitläufiges, quellenreiches vom Rechterbach und seinen Zuläufen durchsetztes Feuchtgebiet auf dem Territorium der Gemeinde St.Vith, wovon mittlerweile über 35 ha Eigentum der Wallonischen Region sind. Jeder dieser Bäche hat im Laufe der Zeit ausgedehnte Mulden hervorgebracht mit einem meist äusserst schwachen Gefälle, in denen die Wasserrinnsale nur schwierig voran kommen und so die Feuchtgebiete mit den typischen, veranschaulichenden Namen wie Salmervenn, Meilvenn, Otzvenn, Pickertzvenn, Meilvenn, usw. bilden.

Auch sind in im Rechterbachtal noch etliche Fragmente von ursprünglichen Laubholzformationen mit seltenen Pflanzenarten anzutreffen.

Von großem botanischen Interesse ist ebenfalls die ehemalige Eisenbahnlinie Vielsalm – Born am südlichen Rand des NSG : hier trifft man auf eine hohe Anzahl von sehr seltenen Pflanzenarten.

Zirka 5 ha werden durch späte Mahd und etwas mehr als 1 ha durch extensive Beweidung gepflegt.

Insgesamt hat die W.R. somit mehr als 80 ha Feuchtzonen im Einzugsgebiet der Maas unter Schutz gestellt. Die drei bestehenden NSG werden kontinuierlich, falls die Möglichkeit sich bietet, durch Neuankäufe vergrößert. Der nächste Schritt wird die Ausarbeitung eines Bewirtschaftungsplanes für die drei Reservate sein, um eine optimale, dem Naturschutz und der Artenvielfalt förderlichen Verwaltung der Schutzgebiete zu gewährleisten.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit
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